
2. Satzung zur Änderung der Straßenreinigungssatzung 
 
Aufgrund der §§ 8 und § 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen - 
Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S. 288) in der zurzeit geltenden Fassung sowie  
der §§ 47 und 50, Abs. 1 Nr. 3, 4 und 5 des Straßengesetzes für das Land Sachsen-Anhalt 
(StrG LSA)  vom 06.07.1993 (GVBl. LSA S. 334) in der zurzeit geltenden Fassung hat der 
Stadtrat der Stadt Staßfurt in seiner Sitzung am xx.xx.xxxx folgende 2. Satzung zur Änderung 
der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen der Stadt Staßfurt (Straßenreini-
gungssatzung) vom 30.11.2015. beschlossen: 
 
 
 

§ 1 Änderungen 
 

Die Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen der Stadt Staßfurt (Straßenreini-

gungssatzung) vom  30.11.2015 wird wie folgt geändert: 

 
 
Im Straßenverzeichnis zu § 5 der Straßenreinigungssatzung der Stadt Staßfurt wird für den 
Ortsteil Löderburg die Straße, Staßfurter Straße mit folgenden Wortlaut ergänzt: 
 
„von Einmündung Neustaßfurter Straße bis Einmündung K 1303 (ausgenommen hiervon, ist 
der Bereich von Einmündung Friedhof bis ca. 300m in Richtung Gewässer „Alter Seemann“, 
einschließlich Staßfurter Straße 14 - 19)“ 

 
 

 
§ 2 Inkrafttreten 

 
Die 2. Satzung zur Änderung der Straßenreinigungssatzung der Stadt Staßfurt tritt mit dem 

Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 
 
Staßfurt, 
 
 
 
Renè Zok 
Bürgermeister 


